




 

 
 
 
Ergänzende Angaben gemäß § 127 S. 4 AktG zum Wahlvorschlag des Aktionärs AMR Holding 
GmbH vom 03.08.2020 
 
Bei der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 2 AktG zu mindestens 30 Prozent 
aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammen zu setzen, was - bezogen 
auf den Gesamtaufsichtsrat mit insgesamt 16 Mitgliedern - jeweils mindestens fünf Sitzen 
entspricht. Der Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Weder die Seite 
der Anteilseigner noch die der Arbeitnehmervertreter hat auf Grund eines mit Mehrheit 
gefassten Beschlusses gemäß § 96 Abs. 2 S. 3 AktG der Gesamterfüllung gegenüber dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden widersprochen. Bei der am 22. Juli 2020 beendeten Wahl der  
Arbeitnehmerseite wurde eine Frau in den Aufsichtsrat gewählt. Demnach wären von An-
teilseignerseite mindestens vier Frauen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen, um die 
Geschlechterquote zu erfüllen. 
 
Bad Neustadt a. d. Saale, 03.08.2020 
 
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 
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